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Welche Ràngstiorrichwngen sind für die Schiffahrt Praktisch?

Noch unter dem frischen Eindruck der neulichen erschütternden „Primus-Katastrophe"
aus der Elbe unterzieht in „Meer und Küste" C. F. Gabel-Hamburg die gegenwärtig ge-
bräuchlichen Rettnugsvorkehrungen bei der Schiffahrt einer kritischen Beleuchtung und weist
eindringlich ans verschiedene Verbesserungen hin, deren sie nach seiner Ansicht noch bedürfen.
Und da wir es für eine Aufgabe dieser Blätter hallen, auch dem Rettungswesen zu Wasser
die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden, mag das Wesentliche aus den Ausführungen des

Verfassers auch hier Platz finden und das Interesse unserer Leser an dieser ganz eminent
bedeutungsvollen Frage anregen. Es wäre dringend zu wünschen, daß ähnlich, wie das Eisen-
bahnunglück bei Altenbekcn einen mächtigen Anstoß zur Verbesserung des Rettungswesenssim
Eisenbahnbetrieb gegeben hat, so auch dieses Schiffsunglück energische Reformen in dem Rel-
tungswesen zu Wasser einleitete, vmsits moniti!

Doch folgen wir jetzt den sachkundigen Betrachtungen Gabels, der sich folgendermaßen
äußert:

„Wie aus den Verhandlungen des Hamburger Seeamtes hervorgeht, ist ein einziger
Rettungsring im Jnnenraum des verunglückten Dampfers „Primus" vorgefunden worden.
Mit Recht ist dieser eine Rettungsring als unzulänglich von dieser Behörde bezeichnet worden,
zumal sich über zweihundert Personen auf dem Dampfer befanden. Ob noch mehrere Ret-
tungsringe ursprünglich bezw. beim Beginn der Rückfahrt von dem Orte Cranz au der Unter-
elbe vorhanden waren, konnte nicht festgestellt werden. Eine eingehende Untersuchung, wie viele
Rettungsringe der Dampfer bei Beginn der Rückfahrt halte, unterblieb, weil alle Personen-
dampfcr, die im Hamburger Hafen und auf den Strecken oberhalb und unterhalb Hamburgs
verkehren, höchstens zwei Rettungsringe mitführen und sonstige Rettungsvorrichlungen fehlen.
Von einer behördlichen Anordnung, irgend welche Änderungen und Verbesserungen an den

Flußdampfer-Rettnngsapparaten einzuführen, hat man bis jetzt nichts gehört. Hoffentlich trägt
die traurige Begebenheit dazu bei, daß von maßgebender Stelle Wandel in der Unzuläng-
lichkeit dieser Sicherheitsvorrichtungen geschaffen wird. Die auf den Flußschiffen fahrenden
Reisenden haben ebensogut Anspruch auf Schutz ihres Lebens, als diejenigen Personen, die

auf Seeschiffen und Eisenbahnen reisen.
Die wesentlichsten, in der Praxis vorkommenden Rettungsgeräte sind folgende:
a) Rettungsringe (Ill's bnoz-s) mit Korkfüllung. Die Ringe müssen laut bchörd-

sicher Vorschrift mit Korkstücken gestopft sein, dürfen aso keinen gemahlenen Kork enthalten.
Die Ringe sind außen mit Griffleinen versehen, damit sich die in das Wasser gefallene Person
— eventuell auch zwei oder drei Personen — bequem daran halten kann. Damit diese Ret-
tungsringe auf mehrere Meter leicht sichtbar sind, gibt man ihnen einen weißen Anstrich; sie
werden speziell dann gebraucht, wenn eine einzelne Person oder auch zwei über Bord gefallen
sind. Die vorgeschriebene Tragfähigkeit dieser Ringe für Seeschiffe beträgt 14 Kilos Eisen
24 Stunden lang in frischem Wasser. Für Flußdampfer sind die Ringe etwas kleiner und
infolgedessen von geringerer Tragfähigkeit. Diese Rettungsringe werden auch noch in anderer
Ausführung hergestellt und zwar mit acht Griffleinen — letztere mit Korkschwimmern ver-
sebeu, damit die Leinen auf dem Wasser schwimmen und daher von dem Verunglückten leichter
zu erreichen sind —; ferner Ringe nach Kösters System zum Umlegen um den Körper, wo-
durch dem Schiffbrüchigen große Bewegungsfreiheit geschaffen ist, da eine Schnur oder ein
Gürtel im Innern des Rettungsringes befestigt ist, welche den Körper trägt und den Ring
vom Körper abhält.

b) Rettuugswurfbälle aus Kork mit entsprechend langer Leine werden den Ver-
unglückten zugeworfen und finden besonders bei Eisgefahr Verwendung.

s) Rettungsgürtel. Diese Gürtel werden um die Lenden geschnürt und bestehen
aus einer Segeltuchhülle (Hülse), in der Korkstücke — oder ein Material von mindestens
gleicher Schwimmfähigkeit — eingenäht sind. Die Tragfähigkeit beträgt laut Vorschrift der
Behörde 8 Kilos Eisen 24 Stunden in frischem Wasser. Wiederholte Fälle haben zur Evi-
denz bewiesen, daß der Rettungsgürtel beim Kopfsprung in das Wasser infolge Zusammen-
ziehen des Körpers leicht aus der Lage kommen kann, bezw. sich nach den Beinen zu ver-
schiebt. Durch das Überkippen des Oberkörpers, das unter diesen Umständen leicht vorkommen
kann, kommt der Verunglückte in die Gefahr, zu ertrinken, da der nach unten gerutschte
Gürtel die Schwimmfähigkeit nach den Beinen verlegt und der Mann mit dem Kopf im
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Wasser steht und seine Beine in die Luft ragen. Um diesem Übelstand vorzubeugen, werden
die Gürtel neuerdings mit Schulterlragbändern versehen, wodurch ein Herunterrutschen aus-
geschlossen ist.

à) Rettungswesten sind in Bezug auf Herstellung und Tragfähigkeit dem Gürtel
gleich. Der obere Ansatz zum Durchstecken der Arme — daher der Name Weste — hat den

gleichen Zweck, als die Tragbänder der Gürtel, d. h. das Verschieben der Weste nach den

Beinen zu verhindern.
Die Gürtel und Westen findet man auf allen Seedampfern für Personenbeförderung

(Passagierdampfer) und ist dafür Sorge zu tragen, daß für jeden Reisenden und jeden Mann
der Besatzung mindestens ein solcher Rettungsapparat vorhanden ist. Jeder Passagier hat einen
solchen Gürtel — bezw. eine Weste — in seiner Kabine, der ihm bei seiner Ankunft auf dem

Schiff gezeigt wird. Auch wird er mit der Handhabung des Apparates vertraut gemacht.
Neben der einfachen Ausführung, wie man sie allenthalben auf den Passagier-Seedampfern
antrifft, gibt es noch solche Apparate in geschmackvollerer Ausführung, die sich dem Körper
besser anpassen und teurer im Preise sind.

Wie aus Vorstehendem ersichtlich ist, stehen die Rettungseiurichtnngen für Seeschiffe auf
hoher Stufe. Es ist seitens der Deutschen Seeberufsgenvssenschaft nichts versäumt worden,
um das Rettungswesen nach Möglichkeit zu vervollkommnen, und unsere großen Dampfer-
linien haben das Ihrige dazu beigetragen, durch die prompte Einführung guter Apparate
und durch die rechtzeitige Unterweisung der Passagiere in der Handhabung derselben den

Sicherheitsdienst auf den Schiffen zu erhöhen.

Rettungsboote sind an den Seiten der großen Seedampfer so befestigt, daß sie im
Augenblick der Gefahr sofort zu Wasser gelassen werden können. Die betreffenden Vorrich-
tungen zum Herunterlassen der Boote müssen selbstredend in bestem gebrauchsfähigem Zustand
erhalten werden. Etwa eintretende Schäden müssen sofort beseitigt werden und die Besatzmrg
des Schiffes muß mit der Handhabung der Bote genau vertraut sein. Die Schiffskapitäne
lassen zu diesem Zweck von Zeit zu Zeit Rettungsmanöver mit den Booten ausführen, wobei
jedem Mann sein bestimmter Platz angewiesen ist. Jedes Boot hat, wenn das Schiff ver-
lassen werden muß, seinen Führer, ein Teil des Schiffspersonals (Stewards) hat für die

Verproviantierung der Boote zu sorgen, sofern noch Zeit dazu vorhanden ist; kurz, jedem
Mann der Besatzung ist sein Platz angewiesen, wohin er sich bei seinem Schisisunglück zu
begeben und seine Pflicht zu tun hat. Alle diese Sicherheit- und Vorsichtsmaßregeln und das

Vorhandensein einer geschulten Bedienungsmannschaft sichern den deutscheu Reedereien den

Ruf, daß man auf ihren Schiffen sicher reist oder mindestens ebenso sicher, als auf irgend
einem der besten ausländischen Dampfer. Leider können solche Boote von den kleinen Fluß-
Kämpfern wegen ihrer geringen Tragfähigkeit nicht aufgenommen werden. Dagegen führen sie

nicht selten ein kleines Boot nach, das in der Kiellinie mitgeschleppt wird, und im Falle des

Schiffsunterganges immerhin einige Personen aufnehmen kann.

Auf den ersten Blick scheinen alle diese Sicherheitsvorrichtungen zu genügen, znmal wenn
man bedenkt, welches Mittel den Schiffen durch Signallaternen, Leuchtfeuer, Feuerschiffe u. dgl.
in die Hand gegeben ist, Zusammenstöße mit anderen Schiffen, Auflaufen auf Felsen, Sand-
bänke und andere Schiffshindernisse zu vermeiden. Trotzdem besteht immer große Gefahr für
die Schiffahrt, sei es durch unrichtige Handhabung der Signallichter, durch Zusammenstoßen
mit Wracks gestrandeter Schiffe und durch Nebel auf dem Meer und auf Flüssen. Gerade
während des nebeligen Welters erfolgen erfahrungsgemäß die meisten Schiffsunfälle, trotz ver-
mindertet Fahrt und Signalen vermittelst der Dampfpfeifen und Nebelhörner. Erfolgt ein

Zusammenstoß, der von einer Katastrophe begleitet ist, so entsteht in der Regel eine kolossale

Verwirrung. Die Pussagiere, die sich auf Deck aufgehalten haben, stürzen in die Kabinen,
um ihre Habe noch mitzunehmen und besonders um sich mit dem in der Kabine zurückge-
gebliebenen Rettungsapparate zu versehen. Ihnen entgegen stürzen sich in diesem Moment
vielleicht schon diejenigen Passagiere, die sich in den Kabinen aufgehalten hatten und mit dem

Nötigen versehen sind. Man denke sich das Zusammentreffen beider Parteien in den engen
Schiffsräumen, jeder bestrebt, vorwärts zu kommen, und jeder den andern hindernd. Wenn
einerseits anerkannt werden muß, daß es ratsam ist, jedem Passagier seinen Rettungsapparat
in die Kabine zu geben, sei es, um einem Kampfe um die Apparate in der Stunde der Ge-
fahr vorzubeugen, sei es, um jedem derselben Gelegenheit zu geben, sich mit dem Apparat zu
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versehen, ohne daß er von andern daran gehindert wird, so bleibt doch die Möglichkeit eines
Zusammenstoßes zwischen denjenigen Passagieren, die sich auf Deck aufgehalten haben, um da-
selbst in ihren Lehnstühlen der Ruhe zu pflegen, und den Reisenden, die sich in den Kabinen
aufhielten, bestehen, und welche Folgen daraus entstehen können, kann sich jeder ausmalen,
der das Innere eines Schiffes eingehend betrachtet hat. Um dieser Eventualität vorzubeugen,
müßten also auch Rettungsapparate auf Deck vorhanden sein. Es läßt sich hier aber schwer
deren Anzahl bestimmen, da man im voraus nicht wissen kann, wie viele Reisende sich auf
Deck aufhalten, bezw. wie viele Rettungsapparate für sie benötigt werden. Für die Schiffahrts-
gesellschaften wäre es sehr schwer, hier das Nichtige zu treffen, und man kann ihnen daher
auch kaum zumuten, für jeden Passagier, der sich auf Deck aufhält, auch oben einen Rettungs-
apparat parat zu halten. Das reisende Publikum muß hier selbst eingreifen, zumal die Lösung
des Problems äußerst einfach ist, wie aus Nachstehendem hervorgeht. Jeder Reisende und be-

sonders die Kajütenpassagiere haben Reisestühle, die sie zum Sitzen auf Deck benutzen und die

zusammengeklappt werden können. Nun läßt sich doch leicht die Einrichtung so treffen, daß
der Sitz, anstatt durch ein Tuch durch einen Rettnngsgürtel oder eine Rettungsweste
gebildet wird. Der Gürtel oder die Weste ist so an das Stnhlgestell mit Haken befestigt, daß
ein Losmachen des Reltungsapparates und das Umlegen um den Körper in weniger als
einer Minute geschehen kann. In dieser Weise wird jeder Zusammenstoß zwischen Passa-
gieren auf Deck und denjenigen in den Kabinen, bezw. im Zwischendeck vermieden. Ein der-

artiger Reisestnhl, dessen Sitz als Rettungsapparat ausgebildet ist, wurde kürzlich zum Schutz
angemeldet.

Ans den kleinen Personcndampfern der Flüsse würde das Deck bald besetzt sein, wenn
auch nur ein Teil der Passagiere derartige Stühle mitbrächte, da der Raum ans dem Deck
der Flußdampfer zu bescheiden ist, um einen solchen Stuhl für jeden Passagier aufzunehmen,
und mitunter kaum so viel Platz vorhanden ist, daß die zahlreichen Personen stehenden Fußes
Platz finden. Dagegen ließen sich aber wohl derartige Sitzvorrichtungen, die weniger Platz
einnehmen und zum Herunterklappen eingerichtet sind, auf dem Deck dieser Dampfer einrichten,
und zwar so, daß der Rettnngsapparat nach unten zu liegen kommt, wenn der Sitz nicht
gebraucht wird, damit der Apparat durch Wasser beim Waschen des Deckes oder bei meteoro-
logischen Einflüssen nicht beschädigt wird. Die Sache bedarf nnr der Ausarbeitung, um in
die Praxis eingeführt zu werden. Was sich mit dem beschriebenen Reisestnhl im Kleinen er-
reichen läßt, kann man auch wohl für größeren Bedarf durch eine entsprechend praktische

Ausführung einrichten. In Amerika hat man schon derartige Einrichtungen auf Flußdampfern;
die Sitze sind ans Gummikissen, die mit Luft aufgebläht sind und immerhin momentan einen

Rettnngsapparat darstellen. Wenn auch diese Einrichtung keinen besondern Verlaß bietet und
in Bezug auf Stabilität mit unsern Korkrettungswesten, bezw. -Gürtel keinen Vergleich ans-
hallen kann, so genügt sie vielleicht doch bei Zusammenstößen, bezw. Katastrophen, um die

Schiffbrüchigen so lange über Wasser zu halten, bis von anderer Seite ihre Rettung erfolgt.
Eine weitere Neuerung, die bis dato noch wenig Aufnahme in der Praxis gefunden hat,

sind die sogenannten Leuchtbojen zum Netten Schiffbrüchiger während der Dunkelheit. Alan
denke sich einen Mann über Bord während des Nachtdienstes. Selbst wenn der Unfall sofort
bemerkt wurde, ist doch das Schiff schon weit von der Unfallstelle weg, bis die Maschine
stoppen kann. Es ist schwer, jenen Unglücklichen in der Dunkelheit ausfindig zu machen, der

vielleicht schwimmt, aber nicht weiß, wohin. Sieht er dagegen die leuchtende Boje, so hat er
wenigstens ein Ziel vor Augen, das er in der Dunkelheit erkennen kann und von dem er
Rettung zu erwarten hat. Auch die Leuchtbojen größeren Umfanges würden ausgezeichnete
Dienste leisten, wenn bei Schiffskatastrophen infolge des Eindringens des Wassers plötzlich
die Beleuchtung versagt und vielleicht keine Zeit mehr vorhanden ist, um Lampen anzustecken.
Zur Sicherheit müßte die Boje immerhin mitgeführt werden."

(„Deutsche Zeitschr. f. Samariterwesen.")

Verurteilung öffentlicher hypnotischer Schaustellungen.

Die „Schweiz. Blätter für Gesundheitspflege" schreiben:

In Zürich, wie in anderen Schweizerstädten hat ein professionsmäßiger Wanderhypno-
üseur, der Laie Albert Krause, eine Reihe von Demonstrationsabenden über sogen. Wachsnggestion
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